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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.2002

Norm

B-VG Art9

Rechtssatz

Nach den Regeln des Völkerrechts .ndet in die höchstpersönlichen Rechte und P0ichten im Bereich der

Staatenverantwortlichkeit keine Rechtsnachfolge statt. Mit dem Untergang eines souveränen Staats erlischt daher

auch dessen völkerrechtliche Verantwortlichkeit für das von ihm begangene Unrecht.
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